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 Veröffentlicht am 20.03.2006

Norm

HeizKG §2 Z7

HeizKG §2 Z3

HeizKG §6

Rechtssatz

Ist eine verbrauchsabhängige Zuordnung der Wärmeenergie zu den einzelnen Gebäuden bereits technisch möglich,

besteht kein Anlass, den Begri6 der wirtschaftlichen Einheit auf mehrere Gebäude auszudehnen, auch wenn sie von

derselben Heizanlage versorgt werden. Zum Begriff des Wärmeabgebers.
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